
Der JHA fasste folgenden Beschluss: 
 
Die Landesmittel nach § 45 Abs. 2 Satz 2 KiBiz für Einrichtungen mit zusätzlichem 
Sprachförderbedarf, die bisher für die Einrichtungen Kath. Kita Zissendorfer Straße, Buisdorf 
(5.000 €), städt. Kita Im Rebhuhnfeld, Menden (5.000 €), die Kita Grashüpfer des DKSB, 
Menden (5.000 €), und der Ev. Kita Schulstraße, Niederpleis (5.000 €), vorgesehen waren, 
werden unter Berücksichtigung der jährlichen Fortschreibungsrate von 0,83 % ab dem 
01.08.2021 neu verteilt. Zusätzlich zu der bereits in 2020 beschlossenen Landesförderung an 
die Träger werden die frei gewordenen Mittel zunächst befristet bis einschließlich für das KiTa-
Jahr 2024/2025 wie folgt weitergeleitet: 
- AWO/Kita Rasselbande 2 x 5.041,50 € = 10.083,00 € 
- Städt. Marktstraße 1 x 5.041,50 € 
- Städt. Am Park 1 x 5.041,50 €. 
 
Einstimmig beschlossen. 

 


